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GEMEINDE Nr. 47/2024 

K Ü R N B A C H  S I T Z U N G S V O R L A G E 23.07.2024 
 AZ: 022.131 

 Bearbeiter: S. Kimmich 

 
T O P Nr. 4 

Wahl der Mitglieder für die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Oberer 
Kraichbach“  

 
Anlagen: 
 

Status:    ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich 

 

Gremium:    ☒ Gemeinderat 

    ☐ Technischer Ausschuss 

    ☐ Verwaltungsausschuss 

 

Beratungszweck:  ☒ Beschluss ☐ Vorberatung  ☐ Kenntnisnahme 

 

Finanzielle Auswirkungen: ☐ ja  ☒ nein 

 

Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Erhaltene 
Einzahlungen 
(Zuschüsse o.ä.) 

Ansatz im 
Haushaltsplan 

Jährliche 
Folgekosten der 
Maßnahme 

Verfügbare 
Restmittel 

  --   

 
Sitzungsverlauf: 
 
 
I. Beschlussvorschlag 
 
Die Wahl der Mitglieder für Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „oberer Kraichbach“ 
erfolgt in der Gemeinderatssitzung. 
 
II. Sachstandsbericht 
 
Nach der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Oberer Kraichbach“ hat der Zweckverband folgende 
Organe: 
 

1. die Verbandsversammlung 
2. den Verbandsvorsitzenden 

 
Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden sowie aus dreizehn 
weiteren Vertretern des Gemeinderates der Verbandsgemeinden.  
 
Die Verbandsversammlung besteht aus insgesamt 19 Vertretern. Die Gemeinde Kürnbach stellt drei 
Vertreter (Bürgermeister und zwei Gemeinderäte). 
 
Gemäß § 5 Abs. 2 Verbandssatzung entspricht allerdings das Stimmenverhältnis in der 
Verbandsversammlung dem Kostenverteilerschlüssel. 
 
Gemäß § 13 Abs. 4 GKZ sind bei der Wahl der Mitglieder für die Verbandsversammlung des 
Abwasserzweckverbandes die Vorschriften über die Wahl der Mitglieder für die beschließenden 
Ausschüsse anzuwenden, darin heißt es in § 40 Abs. 2 GemO: 
 
„Kommt eine Einigung über die Zusammensetzung eines beschließenden Ausschusses nicht zustande, 
werden die Mitglieder von den Gemeinderäten auf Grund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen 
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der Verhältniswahl unter Bindung an die Wahlvorschläge gewählt. Wird nur ein gültiger oder kein 
Wahlvorschlag eingereicht, findet Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber statt.“ 
 
Folgende Gemeinderäte waren bisher in der Verbandsversammlung vertreten: 
 
Fraktion: Mitglieder:  persönliche Stellvertreter: 
 
FWV GR Günter Simmel GR Werner Arlt 
 
HHG  GR Tatjana Mohr GR Marcel Genc 
 
Im Gemeinderat ist über die Besetzung der Vertreter der Verbandsversammlung zu beraten und 
beschließen. 
 
 


